
Während die erneute Insolvenz weiter für Verunsiche-

rung und mancherorts auch für Empörung sorgt, 

konnte die ver.di-Bundestarifkommission (BTK) einige 

positive Dinge auf den Weg bringen: Für alle an-

spruchsberechtigten Beschäftigten hat das Unter- 

nehmen die zusätzlichen tariflichen Urlaubstage 

eingebucht. Unterdessen geht der Kampf um die 

Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof und die 

 Sicherheit möglichst vieler Arbeitsplätze weiter. 

Die zusätzlichen Urlaubstage resultieren aus der im 

November getroffenen Vereinbarung zwischen der 

ver.di-Bundestarifkommission für Galeria Karstadt 

Kaufhof und dem Arbeitgeber. Neben den zusätzli-

chen Zahlungen, die mit dem November-Gehalt 

erfolgt sind, ist es der BTK gelungen, die zweite 

Hälfte der tariflichen Zeitgutschriften 

aus dem Jahr 2023 insolvenzsicher 

zu machen und in zusätzliche 

besondere tarifliche Urlaubsta-

ge umzuwandeln. 

Dadurch sind die Zeitgutschrif-

ten in Form von Urlaub erhalten 

 geblieben und landen nicht als 

 Forderung in der Insolvenztabelle. Die zusätzlichen 

besonderen tariflichen Urlaubstage seht ihr auf eurer 

Entgeltabrechnung. Sie werden zuerst bei Inanspruch- 

nahme von Urlaub gewährt.

Da die Umrechnung nicht genau auf volle Urlaubs- 

tage aufgeht, wird der Überhang an Stunden im 

derzeit eingefrorenen Saldo des Arbeitszeitkontos 

eingebucht, der ab 1. April 2024 wieder verfügbar 

sein wird. Hierfür gelten die derzeit üblichen Regelun-

gen zum Abbau von Stundensalden.    

Zusätzlicher Urlaub 
ist jetzt abgesichert

Zeitgutschriften landen nicht in der Insolvenztabelle
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be-
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft-
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson-
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut-
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten-
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / 

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Gespräche zur Höhe 
des Insolvenzgeldes

Eure Bundestarifkommission arbeitet mit Hochdruck 

an der Thematik, wie hoch das Insolvenzausfallgeld 

ausfallen wird. 

Wir befinden uns dazu in Gesprächen mit der Bun-

desagentur für Arbeit und dem Insolvenzverwalter, 

damit – wie bereits 2022 – eine Gewährung des 

Insolvenzausfallgeldes auf dem höheren Niveau des 

Flächentarifvertrags zur Auszahlung kommen kann.

Unterdessen geht die Suche nach einem neuen Eigen-

tümer für die Warenhäuser weiter. Die Gewerkschaft 

ver.di bekräftigt ihre Position, dass Galeria Karstadt 

Kaufhof keinen Finanzinvestor braucht, sondern 

einen Investor mit echter Expertise im Handel. 

Dieser muss die Chance nutzen, ein digital-stationä-

res Warenhauskonzept bei GKK zukunftssicher zu 

entwickeln, um GKK mit seinen Arbeitsplätzen als 

Ganzes zu erhalten.

Gemeinsam für eine gute 
Zukunft der Warenhäuser:
Seid solidarisch, organisiert 
euch und werdet Mitglied 
bei ver.di!
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